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MITTEILUNGSBLATT 
der Gemeinde Betzenweiler 

 

- Mittwoch, den 13.01.2021                        Nummer 01/02 -  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

das neue Jahr ist nun schon wieder knapp zwei Wochen alt und ich möchte Ihnen auf diesem Wege noch einmal alles 

Gute, viel Erfolg und vor allem viel Gesundheit wünschen. Hoffen wir inständig, dass sich vor allem die Pandemie-

Situation im Laufe dieses Jahres zum Besseren verändert. Sie wird uns, darüber brauchen wir uns wohl keine Illusionen 

machen, leider noch einige Monate beschäftigen. Auch in diesem Jahr werden uns Regelungen begleiten, die unseren 

üblichen Jahresverlauf, unsere Traditionen, unsere Veranstaltungen und das öffentliche Geschehen aussetzen oder 

zumindest stark reglementieren. Das ist nicht einfach, aber nur wenn die Infektionszahlen zurück gehen, kann eines Tages 

wieder so etwas wie Normalität einkehren. Halten wir deshalb gemeinsam durch, auf dass diese Bemühungen 

baldmöglichst zu Erfolgen führen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Bürgermeister 

Tobias Wäscher 

 

Die aktuellen Corona-Regelungen im Überblick (gültig vom 11.01.2021 bis mindestens 31.01.2021) 
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Hinweis in eigener Sache 

Am kommenden Freitag, 15.01.2021, ist das Bürgerbüro geschlossen! Wir bitten um Beachtung. 
 

Entsorgung von Christbäumen 

Laut Information der Landesregierung ist das Sammeln der Christbäume durch Vereine leider nicht mit der CoronaVO 

vereinbar. D.h. der Landjugend ist es heuer leider nicht möglich, die Christbaumsammlung für den Funken durchzuführen. 

Mit Blick auf den Funken selbst, ist das Gleiche zu erwarten. Wahrscheinlich wird seine Durchführung nicht erlaubt sein. 

Darüber werden wir dann aber zu gegebener Zeit informieren.    

Für die Entsorgung der Weihnachtsbäume gilt deshalb: Bitte entsorgen Sie Ihren Baum selbstständig und warten Sie nicht 

auf eine Sammlung. Gerne können Sie den Baum auf dem Grüngutplatz abliefern. 
 

 

Landesfamilienpass 2021  

Die Gutscheine für 2021 für den Landesfamilienpass sind eingetroffen und können auf dem Rathaus abgeholt werden. 
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Impressum 

Herausgeber: Gemeinde Betzenweiler, Riedlinger Straße 2, 88422 Betzenweiler 

Verantwortlich amtlicher Teil: Bürgermeister Tobias Wäscher  

Verantwortlich nichtamtlicher Teil: die jew. gesetzl. Vertreter der mitteilenden Organisationen, Kirchen, Vereine u. sonst. Inserenten  

Redaktion: Gemeindeverwaltung Betzenweiler; erscheint wöchentlich mittwochs; Annahme- und Anzeigenschluss: dienstags, 16 Uhr 

Sprechzeiten Gemeindeverwaltung  

Wir bitten generell um vorherige telefonische Terminabstimmung um die Kontaktzeiten aufgrund  der Corona-Pandemie 

möglichst gering zu halten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Vormittag:  Montag - Donnerstag 07:30 Uhr – 11:30 Uhr; Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Nachmittag:  bis auf Weiteres nur nach Terminvereinbarung! 

Kontakt   

Telefon: 07374/418 - Telefax: 07374/2262  - Bauhof: 0173/2508041 -  Internet: www.betzenweiler.de  

amtsblatt@betzenweiler.de  für Beiträge, Berichte, Anzeigen und Inserate im Mitteilungsblatt 

rathaus@betzenweiler.de für Pass-, Melde- und Einwohnerwesen, Renten, Führerscheine, Vorzimmer BM 

bauhof@betzenweiler.de für technische und bauliche Belange, Schadensmeldungen, Grünpflege, Wegedienst 

bm@betzenweiler.de für übergeordnete Angelegenheiten, persönlicher Kontakt zum Bürgermeister 
 

Datenschutzhinweis 

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und behandeln Ihre Daten entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Betzenweiler 

sowie seiner Beiblätter und Sonderausgaben können Sie als Bewohner, Bürger oder relevante Person namentlich und/oder fotografisch erwähnt bzw. dargestellt werden. Die Veröffentlichung erfolgt 

innerhalb der Gemeinde in Papierform und im Internet unbeschränkt zugänglich auf der Homepage der Gemeinde Betzenweiler. Falls Sie dem in Bezug auf Ihre oder eine unter Ihrer Vormundschaft 

stehende Person einmalig oder allgemeingeltend widersprechen möchten, wenden Sie sich bitte persönlich oder telefonisch an die Gemeindeverwaltung oder per Email an 

datenschutz@betzenweiler.de. Wir werden Ihren Widerspruch für den amtlichen Teil berücksichtigen, sofern dem keine übergeordnete Rechtsgrundlage entgegensteht. Gleiches gilt für die Wahrung 

Ihrer Betroffenenrechte. Für Widersprüche zu Veröffentlichungen im nichtamtlichen Teil wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Inserenten bzw. die gesetzlichen Vertreter der inserierenden 

Organisationen. Auf die Erklärung zum Datenschutz auf der Homepage der Gemeinde wird verwiesen. 

 

Nächster Abfuhrtermin: 

Restmüllabfuhr:      Mittwoch, 20.01.2021 

Öffnungszeit des Grüngutplatzes:    In den Wintermonaten nur Samstag von 13.00 – 16.00 Uhr! 
 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

 

 

 

    Katholische Kirchengemeinde St. Clemens Betzenweiler  
mit den Filialgemeinden Bischmannshausen und Moosburg 

 

Gottesdienste: 

Am Mittwoch, den 13. Januar ist um 18.00 Uhr Rosenkranz und um 18.30 Uhr Abendmesse in Moosburg. 
 

Am Freitag, den 15. Januar ist um 18.30 Uhr Taizégebet in Seekirch. Mit Liedern und Gebeten aus Taizé, mit Kerzenlicht 

und einer ruhigen Atmosphäre wollen wir einen etwas "anderen“ Gottesdienst feiern. Mitgestaltet vom Kirchenchor 

Seekirch. 
 

Am Sonntag, den 17. Januar ist um 9.00 Uhr Eucharistiefeier. 
 

Neue Anmeldezeit zu den Gottesdiensten 

Der Zeitraum für die telefonische Anmeldung zu den Sonntagsgottesdiensten in Betzenweiler bei Familie Josef Eisele 

(Tel 07374 1593) reduziert sich ab sofort auf Freitag zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr. Wir bitten um freundliche 

Beachtung. Danke.           Pfr. Martin Dörflinger 
 

Kerzen für Lichtmess  

Kerzen für Lichtmess, auch Marienkerzen, können telefonisch bei mir bestellt werden.  

Anneliese May, Tel. 366 
 

KGR-Wahl am 28.02.2021 

Nachdem letztes Jahr keine Kandidaten für die Wahl des Kirchengemeinderates gefunden werden konnten, findet sie nun 

dieses Jahr am 28.02.2021 statt. 

Seit dem letzten Jahr haben sich einige positive Änderungen bezüglich dieser Wahl ergeben, was an dieser Stelle noch 

einmal erwähnt werden soll. Ein großer Punkt war sicherlich der hohe Verwaltungsaufwand, der speziell im Fall des 

Kindergartens ehrenamtlich eigentlich nicht mehr zu stemmen war. Ein Großteil dieser Arbeit wird nun seit letztem Jahr 

von unserer Pastoralreferentin Claudia Wendt-Lamparter übernommen. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches 

„Vergelt‘s Gott“ an sie und alle, die das möglich gemacht haben. Aufgrund dieser Unterstützung haben sich 2 Mitglieder 

des bisherigen KGR bereit erklärt, sich auch dieses Jahr noch einmal aufstellen zu lassen. Georg Münst und Willi Hummel 

würden sich freuen, am 28. Februar zusammen mit 4 neuen Gesichtern den neuen KGR bilden zu können. 

Aus diesem Grund ist die gesamte Kirchengemeinde noch einmal aufgerufen, Vorschläge für die Wahlliste an mich oder 

an die verbliebenen KGR-Mitglieder zu machen. Freiwillige dürfen sich selbstverständlich auch direkt an uns wenden. 

Nähere Infos zum Ablauf der Wahl folgen dann in den nächsten Wochen.  

Andreas Minst  

für den Wahlausschuss 

http://www.betzenweiler.de/
mailto:amtsblatt@betzenweiler.de
mailto:rathaus@betzenweiler.de
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Aktion „Sternsinger to go“ 

Dieses Jahr war nun auch die Aktion der Sternsinger anders als in den vergangenen  

Jahren. Aufgrund der Pandemie konnten die Sternsinger nicht wie gewohnt in die  

Häuser gehen, um zu singen und die Häuser zu segnen. Deshalb wurde am Mittwoch, 

den 6.01.2021, ein Gottesdienst „mit Sternsingern“ gefeiert, bei welchem dann das  

Weihwasser, das Salz, die Kreide und die Segensbänder gesegnet wurden.  

Diese waren auf einem kleinen Tisch bereitgestellt und konnten dann mit nach Hause  

genommen werden, um den Segen selber in die Häuser/Wohnungen bringen. 

Ein herzliches Vergelt‘s Gott sei all denen gesagt, die in irgendeiner Form bei dieser  

Aktion mitgewirkt haben, und auch denjenigen, die trotz der Umstände ihre Spende  

gegeben haben. 

 
  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelische Kirchengemeinde Bad Buchau 
Evangelisches Pfarramt Bad Buchau 

Pfarrer Markus Lutz, Schulstraße 11, 88422 Bad Buchau, Tel. 07582/23 24, Fax 07582/92 62 90 

Mail: pfarramt.bad-buchau@elkw.de, Internet: www.evkirche-badbuchau.de 

 
 

Gottesdienste: Sonn- und feiertags laden wir um 10:00 Uhr zum Gottesdienst ein, aufgrund der Corona-Krise allerdings 

mit Mindestabstand von 2m, einer Höchstzahl von 23 Plätzen und Maskenpflicht. Die Mitfeiernden werden namentlich 

erfasst.  

Kindergottesdienst: Der Kindergottesdienst zurzeit nicht statt.    

So 17.01.2021 – 2.S.n.Epiphanias: 10:00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe über die Jahreslosung (Pfr. M. 

Lutz); Predigt über Lk 15,11-32 („Der barmherzige Vater“)  
 

Veranstaltungen 

Kirche in Zeiten von Corona: Unsere Kirche bleibt zum Gebet unter der Woche geöffnet. Auf unserer Webseite 

http://www.evkirche-badbuchau.de finden Sie weitere Hinweise. Auf der Webseite des Evangelischen Bildungswerks 

Oberschwaben (https://www.ebo-rv.de) finden Sie aktuelle Themen und auch Online-Veranstaltungen (Webinare).  

Konfirmandenunterricht: Der Konfirmandenunterricht findet nach der Beendigung des Lockdowns wieder regelmäßig, 

außer in den Schulferien, mittwochs um 14:00 Uhr statt.  

Jungschar: Die Jungschar für 8–12-Jährige mit Jugendreferentin Miriam Rampp findet zurzeit nicht statt (vorerst bis 

Ende Januar).  

Öffentliche Bücherei (im Evang. Gemeindehaus, Karlstraße 24): Sobald der Lockdown beendet ist, hat die Bücherei 

wieder montags bis freitags von 9:30–16:30 Uhr geöffnet.  
 
 

Vereinsnachrichten  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altpapier – Bereitstellung der Container am Parkplatz des Sportgeländes 

Aufgrund der guten Nutzung im letzten Jahr haben wir veranlasst, dass wieder zwei leere Container am Sportplatz-

Parkplatz abgestellt werden. Somit stehen ab Samstag 23.01. wieder zwei Container für Altpapier (1 Karton, 1 

Mischpapier) für unsere Gemeinde zur Verfügung (Bitte auf Trennung achten).  

Eine Sammlung in den Straßen können wir aufgrund der aktuellen Lage nicht durchführen.  

Für Eure Unterstützung bedanken wir uns und freuen uns auf Eure weitere Unterstützung! 

SV Betzenweiler 
 

 

 

 

 Altpapiersammlung  SV Betzenweiler  
 

mailto:pfarramt.bad-buchau@elkw.de
http://www.evkirche-badbuchau.de/
http://www.evkirche-badbuchau.de/
https://www.ebo-rv.de/
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Mitteilungen der Woche / Soziales / Veranstaltungen  
 

Corona-Schutzimpfung – Die Vorbereitungen in der Gemeindehalle Ummendorf laufen auf Hochtouren. 

Das Kreisimpfzentrum in Ummendorf und die mobilen Impfteams nehmen ab 22. Januar 2021 den Impfbetrieb im Landkreis Biberach 

auf. Zuerst haben entsprechend der Corona-Impfverordnung des Bundes Bürgerinnen und Bürger mit höchster Priorität Anspruch auf 

die Schutzimpfung.  

Eine Impfung im Kreisimpfzentrum in Ummendorf erfolgt nur mit Termin. Momentan werden für das Kreisimpfzentrum in Ummendorf 

noch keine Termine vergeben. Bitte sehen Sie deshalb auch von Terminanfragen beim Landratsamt oder Gesundheitsamt ab. Die 

Impftermine können ab 19. Januar 2021 gebucht werden.  
 

Corona: Informationen zur Corona-Schutzimpfung 

Das Kreisimpfzentrum in Ummendorf und die mobilen Impfteams nehmen ab 15. Januar 2021 den Impfbetrieb im Landkreis Biberach 

auf. Zuerst haben entsprechend der Corona-Impfverordnung des Bundes Bürgerinnen und Bürger mit höchster Priorität Anspruch auf 

Schutzimpfung. Dem Land Baden-Württemberg werden vorerst deutlich weniger Impfdosen zur Verfügung stehen, als ursprünglich 

angekündigt. Dementsprechend werden vom Land Baden-Württemberg weniger Impfdosen an die Stadt- und Landkreise weiterverteilt. 

Auch für den Landkreis Biberach können damit zu Beginn nicht so viele Impfungen vorgenommen werden, wie zunächst geplant. 

Entsprechend der Empfehlung des Ministeriums für Soziales und Integration wird im Landkreis Biberach zu Beginn ein Großteil der 

Impfdosen genutzt, um über ein mobiles Impfteam in den Pflegeheimen zu impfen. Darüber hinaus werden Impfungen über Termine 

im Kreisimpfzentrum in Ummendorf vorgenommen. Die Impfungen werden aufgrund der geringeren Anzahl der Impfdosen vorerst 

nur an einzelnen Wochentagen im Kreisimpfzentrum möglich sein. Sobald weitere Impfstoffe zugelassen bzw. mehr Impfdosen für den 

Landkreis Biberach verfügbar sind, kann die Anzahl der Impftermine und der Impfungen entsprechend steigen. 

Eine Impfung im Kreisimpfzentrum in Ummendorf erfolgt nur mit Termin. Momentan werden für das Kreisimpfzentrum in Ummendorf 

noch keine Termine vergeben. Die Impftermine werden vergeben, sobald der erste Impfstoff in den Landkreis geliefert wurde. Die erste 

Lieferung des Impfstoffes für den Landkreis Biberach ist aktuell für die zweite Kalenderwoche 2021 angekündigt. Sobald die 

Terminvereinbarung möglich ist, erfolgt eine Information durch das Landratsamt Biberach. Bei der Terminvereinbarung werden 

gleichzeitig die Termine für Erst- und Zweitimpfung vergeben.  

Telefonisch ist die Terminvereinbarung über die zentrale Telefonnummer 116 117 möglich, online können Termine über die zentrale 

Anmeldeplattform https://www.impfterminservice.de/impftermine vereinbart werden.  

Informationsangebot des Bundes zur Corona-Schutzimpfung: Unter www.zusammengegencorona.de/impfen ist ein erweitertes 

Informationsangebot abrufbar, das bundeseinheitliche Informationen rund um die Schutzimpfung bereithält und weiter ausgebaut 

wird. Hier können sich sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Fachleute für einen Newsletter-Infoservice anmelden, um auf dem 

Laufenden zu bleiben. Wichtige Materialien, wie zum Beispiel der Einwilligungsbogen und das Aufklärungsmerkblatt zur Corona-

Schutzimpfung sowie Leitfäden, sind unter www.zusammengegencorona.de/downloads eingestellt.  

Erweiterung der Hotline 116 117: Ebenfalls gestartet ist ein erweiterter Informations-Service der 116 117 (kostenlos, täglich von 8 

bis 22 Uhr). Fragen der Bürgerinnen und Bürger rund um Corona-Schutzmaßnahmen und die Corona-Schutzimpfung werden hier 

beantwortet.  

Die Notrufnummer 112 soll für Fragen zur Corona-Schutzimpfung (Terminvereinbarung, Rückfragen zur Corona-Schutzimpfung, etc.) 

nicht genutzt werden. 
 

Wichtige Frist für Solaranlagen & Co läuft Ende Januar ab 

Besitzerinnen und Besitzer müssen ihre Anlage bis Ende Januar in ein bundesweites Register eingetragen – sonst droht ein Stopp der 

Einspeisevergütung Wer eine Solaranlage betreibt oder anderweitig dezentral Strom erzeugt, muss einen wichtigen Termin beachten: 

Bis zum 31. Januar 2021 müssen alle Anlagen im neuen „Marktstammdatenregister“ der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Bei 

der Bundesnetzagentur entsteht dadurch erstmals ein Überblick über alle dezentralen Erzeugungsanlagen in Deutschland wie Solar- 

und Biogasanlagen, Batteriespeicher oder Blockheizkraftwerke. 

Besitzerinnen und Besitzer im Netzgebiet der Netze BW, die noch nicht tätig wurden, werden in diesen Tagen nochmals angeschrieben 

und auf die Anmeldepflicht aufmerksam gemacht. Ist die Anlage am Stichtag 31. Januar nicht erfasst, hat das Folgen: Die Netzbetreiber 

dürfen erst dann wieder Einspeisevergütung auszahlen, wenn die Registrierung nachgeholt wurde. Die Registrierung erfolgt über ein 

spezielles Online-Portal der Bundesnetzagentur unter www.marktstammdatenregister.de. Die dabei erforderlichen Daten stellt die 

Netze BW schriftlich oder online zur Verfügung. 
 

Vorsorgemappen sind nachgefragt - Aus guten Gründen, wie auch die Corona Krise zeigt! 

Die von Stadt- und Kreisseniorenrat Biberach herausgegebenen Vorsorgemappen über die Bürgermeisterämter im Landkreis an die 

Bevölkerung sind mit den Sozial- und Hilfsdiensten im Landkreis abgestimmt. Sie entsprechen den gesetzlichen Vorgaben genauso 

wie der neuesten Rechtsprechung. Diese Einheitlichkeit ergibt in der Praxis Vorteile. 

Unsere Vorsorgemappe enthält zwei Hauptabschnitte: 

Wichtige persönliche Daten aufzulisten, die dazu dienen, einen Überblick über ihre Lebenssituation, das Umfeld und die 

Verpflichtungen gegenüber Angehörigen und Helfern festzuhalten. So können wichtige Informationen eingetragen werden, etwa 

welche Angehörigen im Notfall verständigt werden müssen, welche Verpflichtungen bestehen oder wer einen Hausschlüssel besitzt, 

Abbuchungen und Daueraufträge, Versicherungen, Termine u.v.a. 

Bei dieser Arbeit können sie auch ihre Schubladen einmal gründlich durchforsten, Ordnung in ihre persönlichen Akten bringen. 

Mit der Vorsorgevollmacht können sie einen/mehrere gesetzliche Vertreter ihres Vertrauens bestimmen, der ihre Vorstellungen im 

Bedarfsfall vertritt. Z.B.: den anfallenden Geschäftsverkehr regelt und/ oder bei der Patientenverfügung ihre Wünsche vertritt und 

durchsetzt. Anhaltspunkte liefert der Vordruck. 

Falls sie keine Vollmacht erteilen, kann die Bestellung eines „Betreuers“ durch das Amtsgericht notwendig werden. In der 

Betreuungsverfügung können sie festhalten, wer ihr/e Betreuer werden oder keinesfalls werden soll/en. 

Die Patientenverfügung legt ihre medizinischen Behandlungswünsche für bestimmte schwerwiegende Situationen fest, falls sie nicht 

mehr entscheidungsfähig sind. In Notfällen gewinnt das Selbstbestimmungsrecht besondere Bedeutung. Bei zum Tode führenden 

https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cadmw&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.biberach.de%2Ffileadmin%2FDateien%2FLandratsamt%2FKreisgesundheitsamt%2FCoronaImpfV_-_De_Buette.pdf
https://www.impfterminservice.de/impftermine
http://www.zusammengegencorona.de/impfen
http://www.zusammengegencorona.de/downloads
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Erkrankungen/Situationen kann der Patient auf alle Hilfen der modernen Medizin verzichten, die das Leben verlängern, oder aber auch 

Leiden und Sterben hinauszögern. Dies ist im Detail vorher festzulegen. Der Vordruck hilft bei dieser wichtigen Entscheidung. 

Wenn Sie ins Krankenhaus kommen ist eine der ersten Fragen: Haben Sie eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht? Das zeigt 

den Stellenwert dieser Unterlagen auf. 

Trotz vielfältiger öffentlicher Aufklärung ist immer noch der weit verbreitete Irrglaube vorhanden, innerhalb der Familie oder 

Verwandtschaft könne man sich automatisch gegenseitig vertreten. Nur für Kinder dürfen in einem solchen Fall die Eltern bestimmen, 

für erwachsene Familienmitglieder und unter Ehepaaren selbst gilt dies nicht. Deshalb sollte jeder ab Volljährigkeit eine 

Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht haben. Also nicht nur betagte Personen. Ohne diese Unterlagen geht in Notsituationen 

wertvolle Zeit durch gesetzlich zwingende Vorgaben verloren, verursachen Verdruss, Ärger, ja sogar Familienstress. 

Wir vom Kreisseniorenrat Biberach wünschen ihnen nicht, dass sie in eine solche Ausnahmesituation geraten. Daher: Abholung der 

Mappe im Rathaus (1,00 €). 
 

Austausch zu Freizeiten und Ferienangeboten 2021- wie können diese stattfinden? 

Viele Anbieter von Freizeiten oder Ferienangeboten wollen schon frühzeitig mit der Planung für Ferienprogramme in den Pfingst- und 

Sommerferien 2021 beginnen. In der derzeitigen Situation stellt sich da die Frage, wie diese unter Corona- Bedingungen ablaufen 

können und womit geplant werden kann. Darüber kann jetzt natürlich noch keine Aussage getroffen werden, jedoch ist es 

wahrscheinlich, dass Freizeiten unter ähnlichen Bedingungen wie 2020 stattfinden können. 

Der Kreisjugendring Biberach e.V. bietet dazu einen Austausch an. Der Austausch findet am Dienstag, 09. Februar um 19:00 Uhr 

digital über die Plattform zoom statt. Nach der Anmeldung über info@kjr-biberach.de wird ein Zugangslink verschickt. 

Neben einem offenen Austausch, bei dem Fragen gestellt werden können, werden Freizeitanbieter, die im vergangenen Jahr eine Freizeit 

angeboten haben, berichten wie dies abgelaufen ist und was man beachten muss. Mit dabei sind Ehrenamtliche des Ferienwaldheims 

Hölzle, des Zirkuszeltlagers der BDKJ Ferienwelt in Rot an der Rot und der Schönstattjugend. 
 

Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern: Prämie für Ausbildungsbetriebe 

Mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ will die Bundesregierung Ausbildungsbetriebe in der aktuell wirtschaftlich 

schwierigen Situation dabei unterstützen, ihr Ausbildungsplatzangebot aufrecht zu erhalten oder zu erweitern und jungen Menschen 

die Fortführung und den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zu ermöglichen. Das Förderprogramm richtet sich insbesondere an 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Am 11. Dezember wurden die Anspruchsvoraussetzungen für das Bundesprogramm 

angepasst, sodass ab sofort mehr Unternehmen die Prämien beantragen können. „Mit der Ausbildungsprämie bietet die 

Bundesregierung Ausbildungsbetrieben finanzielle Unterstützung, um im Kontext Corona Ausbildungsplätze zu ermöglichen und zu 

erhalten. Denn die langfristige Herausforderung am Arbeitsmarkt über die Pandemie hinaus bleibt die Fachkräftesicherung“, betont 

Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. 

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen: Kleine und mittlere Unternehmen, die ihr Ausbildungsniveau beibehalten 

haben (Durchschnitt der letzten 3 Jahre), erhalten nach der im Ausbildungsvertrag vereinbarten Probezeit 2000€. 

Für jeden Ausbildungsvertrag, der das Durchschnittsniveau der letzten 3 Jahre übersteigt, erhalten Betriebe eine einmalige Prämie von 

3000€. 

Förderung mit 75 Prozent der Brutto-Ausbildungsvergütung, wenn Kurzarbeit während Ausbildung vermieden wird. Dies gilt bei 

Betriebsausfällen zu mindestens 50 Prozent. Die Regelung wurde bis einschließlich Juni 2021 verlängert. 

Unternehmen, die Azubis von Betrieben übernehmen, die aufgrund der Pandemie Insolvenz anmelden mussten, erhalten für jeden 

übernommenen Auszubildenden eine Prämie von 3000€. Die Regelung wurde bis einschließlich Juni 2021 verlängert, die Betriebsgröße 

spielt bei der sogenannten Übernahme-Prämie keine Rolle. Ansprechpartner für interessierte Betriebe ist der Arbeitgeber-Service der 

Agentur für Arbeit Ulm. Kontakt: 0731 160-666 oder ulm.arbeitgeber@arbeitsagentur.de 
 

Verband Katholisches Landvolk e.V. – Terminabsagen 

Das Seminar „Hofübergabe – Hofauflösung am 29./30.01.2021 in Bad Saulgau-Bondorf sowie das Familienwochenende „Ist 

Barmherzigkeit sein eigentlich altmodisch“ müssen leider abgesagt werden. 
 

Steht Ihre Wohnung leer? 

Wir suchen in der Caritas-Region Biberach-Saulgau im Rahmen der kirchlichen Wohnrauminitiative „TürÖFFNER“ für unsere 

Klienten Wohnraum zur Miete. 

Wenn Sie vermietbaren Wohnraum haben, der zur Zeit leer steht und den Sie aus unterschiedlichen Gründen aktuell eigentlich nicht 

vermieten möchten, dann sollten Sie Kontakt mit uns aufnehmen! 

Wir bieten Ihnen als Eigentümer einer Wohnung umfangreiche Serviceleistungen an, damit Ihr nächstes Mietverhältnis garantiert 

reibungslos verläuft. 

Dazu gehören: Information und Service zu allen Fragen der Vermietung, professionelle Mieterauswahl inklusive Sozialbetreuung der 

Mieter, kontinuierliche Wohnungsbegleitung zur Sicherstellung einer guten Wohnkultur, ein kompetenter Ansprechpartner sowohl für 

Vermieter als auch Mieter, sichere Mietverträge auf Zeit, professionelle Wohnungsverwaltung. 

Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns! 

Übrigens: seit dem Start der Wohnrauminitiative „TürÖFFNER“ im Oktober 2019 konnten wir bereits 17 Mietverhältnisse vermitteln! 

Geben Sie Menschen ein Zuhause – werden auch Sie TürÖFFNER! 

Ihr Ansprechpartner: Robert Talaj, Caritas Biberach-Saulgau, Saulgauer Str. 51, 88400 Biberach, Tel. 0 73 51 / 3 49 51 – 209, Mobil 

01 72 / 6 43 84 70, talaj.r@caritas-biberach-saulgau.de, www.türöffner-bcs.de, Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen 
 

Gebäude: CO2-Bepreisung gilt seit 1. Januar 2021 - Welche Mehrkosten kommen auf Hauseigentümer zu? Zukunft Altbau: 

Erneuerbare Energien und Dämmungen werden attraktiver  

Am 1. Januar 2021 ist im Gebäudesektor die Bepreisung von Kohlendioxid (CO2) gestartet. Für einen Liter Heizöl zahlen 

Hauseigentümerinnen und Eigentümer in diesem Jahr 7,9 Cent mehr. Dabei wird es nicht bleiben: In den nächsten Jahren werden die 

CO2-Kosten von Erdgas und Heizöl weiter steigen, um im Klimaschutz voranzukommen. Darauf weist das vom Umweltministerium 

Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Eine Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus mit 

Ölheizung und einem jährlichen Verbrauch von 3.000 Liter Heizöl zeigt: Je nach Entwicklung der CO2-Bepreisung betragen die 

mailto:ulm.arbeitgeber@arbeitsagentur.de
mailto:talaj.r@caritas-biberach-saulgau.de
http://www.türöffner-bcs.de/
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Zusatzkosten in den nächsten 20 Jahren zwischen 15.000 und 25.000 Euro. So lange ist eine Heizung mindestens in Betrieb. Die neue 

Bepreisung trifft die Eigentümer unsanierter Gebäude mit fossilen Heizungen und schlechtem energetischen Zustand am Stärksten. 

Gedämmte Häuser, die erneuerbare Energien nutzen, verursachen dagegen keine CO2-Zusatzkosten und werden daher deutlich 

attraktiver.  

Neutrale Informationen zu Fragen rund um die energetische Sanierung gibt es auch kostenfrei am Beratungstelefon von Zukunft Altbau 

unter 08000 12 33 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an beratungstelefon@zukunftaltbau.de.  

Die Bepreisung ist mit einem festen System gestartet. Seit 1. Januar sind 25 Euro pro Tonne CO2 für Kraft- und Brennstoffe im 

Verkehrs- und des Gebäudebereich fällig. Das entspricht in diesem Jahr einem Aufschlag von 79 Euro pro 1.000 Liter Heizöl. Der 

CO2-Preis steigt 2022 auf 30 Euro pro Tonne CO2, 2023 auf 35 Euro, 2024 auf 45 Euro und 2025 auf 55 Euro. Danach sollen weitere 

Erhöhungen folgen; wie hoch sie ausfallen werden, ist aber noch unklar.  

Szenarien veranschaulichen die mögliche Bandbreite der Zusatzkosten  

Hauseigentümer, die in einem 150-Quadratmeter-Haus mit einem schlechten Energiestandard und rund 3.000 Liter Heizölverbrauch 

pro Jahr leben, müssen für den Zeitraum von 2021 bis 2025 Zusatzkosten von insgesamt rund 1.800 Euro einkalkulieren.  

Welche Kosten ab 2026 hinzukommen können, zeigen beispielhafte Szenarien: Steigt der CO2-Preis pro Tonne bis 2030 auf 100 Euro 

und verläuft danach konstant, belaufen sich die Mehrkosten in 20 Jahren auf bereits gut 15.000 Euro. Steigt er dagegen auf den vom 

Umweltbundesamt empfohlenen Wert von 195 Euro, summieren sich die Zusatzkosten sogar  

auf gut 25.000 Euro. Selbst wenn man von keiner weiteren Erhöhung ab 2025 ausgeht, kommen in 20 Jahren rund 6.500 Euro 

Mehrkosten hinzu. Dass es nach 2025 bei den 55 Euro pro Tonne CO2 bleibt, halten Experten jedoch für sehr unwahrscheinlich.  

Zum Vergleich: Bei den erneuerbaren Energieträgern fallen nach aktuellen Vorgaben keine Zusatzkosten an. Die CO2-Emissionen von 

Strom werden im Rahmen des europäischen Emissionshandels bereits seit 2005 in den Strompreis mit eingerechnet.  

CO2-Bepreisung: Ein Sanierungsgrund mehr  

Heizungen auf Basis fossiler Energien werden künftig durch die CO2-Kosten im Betrieb deutlich teuer, vor allem in schlecht 

gedämmten Gebäuden. „Die neue CO2-Bepreisung ist ein Grund mehr für eine energetische Sanierung“, sagt Frank Hettler von Zukunft 

Altbau.  

Wer saniert, erhält seit diesem Jahr – dank der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – außerdem deutlich mehr Fördergeld. 

Zudem ist die Antragstellung mit dem BEG einfacher als früher. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sollten diese Chance jetzt 

wahrnehmen, rät Hettler.  

Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von Wohnhäusern gibt es auch auf www.zukunftaltbau.de oder 

www.facebook.com/ZukunftAltbau. 
 

Plane Deine Zukunft. Nutze die Zeit nach der Schule oder Ausbildung sinnvoll für Deine persönliche Weiterbildung. Entwickle 

dich zur „Fachkraft von morgen“! 

Chancen nach der Lehre: Das Tagesberufskolleg bietet die Möglichkeit für all diejenigen, die ihre Berufsausbildung abgeschlossen 

haben und die Fachhochschulreife in einem Jahr, in Vollzeit, oder in zwei Jahren in Teilzeit, zu erlangen. Der Unterrichtsschwerpunkt 

richtet sich nach dem Ausbildungsberuf: Technische Physik, Biologie mit Gesundheitslehre, Wirtschaftslehre und Gestaltung. 

Wie geht es nach dem mittleren Bildungsabschluss weiter? Im Bildungszentrum haben Sie die Möglichkeit in verschiedenen 

Berufskollegs die Fachhochschulreife zu erlangen und gleichzeitig eine Assistentenausbildung abzuschließen. 

Zukunftsplanung für die soziale Richtung. Im Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II wird neben der Fachhochschulreife und mit 

einer praktischen und schriftlichen Zusatzprüfung die Berufsausbildung zum Assistenten im Gesundheits- und Sozialwesen erworben. 

Zukunftsplanung für die kaufmännische Richtung: Beim Berufskolleg Fremdsprachen bewegt man sich auf internationalem Parkett. 

Die Schwerpunktfächer Englisch und Spanisch, sowie eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung erlauben es nach 2 Jahren neben der 

Fachhochschulreife auch die Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassistenten abzuschließen. 

Als weitere Option ist der Abschluss zum “Internationalen Wirtschaftskorrespondenten” (KA) als Zusatzqualifikation mit LCCI-

Prüfung der Londoner Handelskammer möglich. 

Zukunftsplanung Abitur: Das sozialwissenschaftliche Gymnasium führt mit dem Schwerpunktfach “Pädagogik und Psychologie” 

in drei Jahren zum Abitur. 

Weiterbildung zur/zum Praktischen/r Betriebswirt/in (KA): In 18 Monaten vermittelt der berufsbegleitende Lehrgang 

betriebswirtschaftl. Know-how und Managementwissen zur Übernahme von Führungsaufgaben. Die einmalige Kombination von 

Selbststudium mit flexibler Zeiteinteilung und Unterstützung durch monatlichen Präsenzunterricht ist das Besondere dieses 

Lehrgangskonzepts. Diese Fortbildung ist zugelassen durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, Nr. 513882. Lehrgangstart 

ist am 13. März 2021. Infoabend ist am 20. Januar 2021 ab 19:00 Uhr, Sonderprospekt und Zeitplan senden wir gerne zu. 

Kolping macht Schule! Info: Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 Riedlingen, Tel. 07371/935013 Frau Rink, 

Rita.Rink@kbw-gruppe.de 
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